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Statuten 

SPS-CircleCH  

für Organisation, Reisen an Messen und Events der industriellen Automation 

mit Sitz in 8800 Thalwil 

 

1. Name und Sitz 

Unter dem Namen «SPS-Reisen» (SPS: Smart Product Solution) besteht eine Interessenge-

meinschaft ein SPS-CircleCH im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in CH-8800 Thalwil. 

2. Zweck 

Der SPS-CircleCH bezweckt die Organisation von Reisen zu Messen, Events und Meetings im 

In- und Ausland, die sich mit dem Thema industrielle Automation und verwandten Berei-

chen befassen. Teilnehmende sollten ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. In begründeten 

Fällen können auch Personen mit Wohnsitz im Ausland teilnehmen. 

Ein besonderer Fokus liegt auf der Förderung von Lernenden (EFZ), Studierenden von  

Höheren Fachschulen (HF) sowie Fachhochschulen (FH, Bachelor/Master) im Bereich der 

industriellen Automation (Industrie 4.0 oder vergleichbar). 

3. Mittel 

Zur Verwirklichung der Interessengemeinschaft stehen dem SPS-CircleCH folgende Mittel 
zur Verfügung: 

1. Mitgliederbeiträge (jährlich durch die Annual General Assembly festgelegt) 
2. Erträge aus organisierten Reisen  
3. Freiwillige Zuwendungen 
4. Reinerlös aus weiteren Leistungen des SPS-CircleCH 

Die Mittel sind so einzusetzen, dass EFZ-Lernende kostenlos teilnehmen können. HF- und 

FH-Studierende sollen zum Selbstkostenpreis reisen können.  

4. Mitgliedschaft 

1. Mitglieder können alle natürlichen und juristischen Personen sowie öffentliche Körper-

schaften werden, die den SPS-CircleCH unterstützen. 

2. Der Eintritt kann jederzeit erfolgen durch: 

- Kauf einer Reise 

- Zahlung des Mitgliederbeitrags 

3. Der Vorstand kann die Mitgliedschaft innert 30 Tagen ohne Angabe von Gründen ab- 

lehnen. 
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4. Der Austritt ist jährlich auf Ende des Kalenderjahres oder 365 Tage nach Reiseanmel-

dung möglich. 

5. Gegen eine Ablehnung kann an die Generalversammlung rekurriert werden. 

6. Der Vorstand kann Freimitgliedschaften an verdiente Personen gemäss Art. 3 verleihen. 

7. Die Generalversammlung kann Ehrenmitgliedschaften an verdiente Personen vergeben. 

Diese sind beitragsfrei. 

5. Organe 

Die Organe des SPS-CircleCH sind: 

a. Annual General Assembly (AGA) 

b. Executive Board 

c. Die Revisionsgesellschaft 

6. Annual General Assembly 

1. Die AGA ist das oberste Organ und tagt jährlich im April, in der Regel online (via Teams). 

2. Ausserordentliche AGA werden bei Vorstandsbeschluss oder Antrag von mindestens  

einem Fünftel der Mitglieder einberufen. 

3. Mitgliederanträge müssen bis 31. Januar bzw. 60 Tage vor der AGA schriftlich einge-

reicht werden. 

4. Der Präsident oder ein Vorstandsmitglied führt den Vorsitz mit Stichentscheid bei 

Gleichstand. 

5. Jedes anwesende Mitglied hat eine Stimme, Stellvertretung ist ausgeschlossen. Abstim-

mungen erfolgen offen, ausser es wird anders beschlossen. 

6. Es wird ein Protokoll geführt, unterzeichnet vom Vorsitzenden und vom Aktuar. 
 

7. Die AGA entscheidet über: 

a) Genehmigung von Protokoll, Jahresbericht und Rechnungen 

b) Mitgliederbeiträge 

c) Vorstandswahlen 

d) Wahl der Revisionsgesellschaft 

e) Ehrenmitglieder 

f) Rekurse gemäss Artikel 4.5 

g) Statutenänderungen 

h) Mitgliederanträge 

i) Auflösung der Interessengemeinschaft 

7. Executive Board (EB) 

1. Besteht aus 3-5 Mitgliedern mit Wohnsitz in der Schweiz; Amtsdauer 3 Jahre, Wieder-

wahl möglich. Aus organisatorischen Gründen ist die Aktuelle Technik mit einem ständi-

gen Sitz im Vorstand vertreten, 

2. Konstituiert sich selbst, mindestens: Executive Chair, Event-Manager, Event-Recorder, 

Finance Officer. Der Executive Chair kann in Personalunion mit dem Event-Manager ge-

führt werden. 

3. Jedes Mitglied hat eine Stimme; Stichentscheid bei Gleichstand durch den Vorsitz. 
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4. Es werden Protokolle geführt. 

5. Verantwortlich für alle nicht der AGA vorbehaltenen Aufgaben, insbesondere: 

a) Laufende Geschäfte 

b) Vertretung des SPS-CircleCH 

c) Aufnahme/Ausschluss von Mitgliedern 

d) Verleihung Freimitgliedschaften 

e) Jahresbericht, Budget, Tätigkeitsprogramm 

f) Zeichnungsregelungen 

g) Geschäftsstrategie, Reglemente 

h) Geschäftsleitung 
 

6. Das EB kann Aufgaben delegieren und Arbeitsgruppen bilden; bleibt gesamtverantwort-

lich. 

7. Verantwortlich für Finanzen und Budgeteinhaltung. 

8. Revisionsstelle 

Die Jahresrechnung wird durch eine unabhängige Revisionsgesellschaft geprüft. Diese er-

stattet der AGA schriftlich Bericht. Die Amtsdauer beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 

9. Auflösung 

1. Die Auflösung erfolgt durch eine eigens einberufene AGA mit Zweidrittelmehrheit. 

2. Nach Abzug aller Verbindlichkeiten verbleibende Mittel gehen an eine gleichartige 

Institution. Falls keine besteht, an eine Ausbildungsstätte im Bereich industrielle  

Automation. 

10. Schlussbestimmungen 

Diese Statuten wurden durch die Generalversammlung der Interessengemeinschaft «SPS-

Reisen» vom xx. Monat 2025 genehmigt und treten an diesem Datum in Kraft. 

 

SPS-CircleCH SPS-Reisen 

Executive Chair       Event-Recorder 
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mit Sitz in 8800 Thalwil 

 

 

Genehmigt an der Generalversammlung vom xx. Monat 2025 


